
    
 
 

 

Teilzeitstudium an der Technischen Fakultät  
Die Technische Fakultät der FAU bietet in vielen Master-
studiengängen und inzwischen auch in einzelnen Ba-
chelorstudiengängen ein Teilzeitstudium als neue 
Studienform an. Dadurch ist es möglich, das Studium ent-
weder komplett oder zum Teil mit einer geringeren zeitli-
chen Belastung pro Semester durchzuführen.  
Studieninhalte und Studienziele sind im Teilzeitstudium 
identisch, die Arbeitsbelastung pro Semester wird auf die 
Hälfte reduziert und das Studium auf einen entsprechend 
längeren Zeitraum ausgedehnt.  
Die Teilzeitvarianten erweitern somit das Studienangebot 
der Technischen Fakultät in Hinblick auf die Gesichts-
punkte „Familienfreundlichkeit“, „Lebenslanges Lernen“ 
und „Gleichstellung“. 

An wen richtet sich dieses Angebot? 

Mit der Einführung des Teilzeitstudiums und der Möglich-
keit einmal pro Studienjahr vom Voll- auf den Teilzeitstu-
diengang und umgekehrt zu wechseln, wird es Studie-
renden ermöglicht, flexibel auf Veränderungen der Le-
bensumstände zu reagieren. Während der zeitliche Auf-
wand pro Semester für einen Vollzeitstudium mit ca. 900 
Stunden veranschlagt wird, reduziert sich dieser im Teil-
zeitstudium auf die Hälfte. Somit richtet sich dieses Studi-
enangebot primär an Studierende mit Familien- oder 
Pflegeaufgaben, Studierende mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, in finanziellen Engpässen, o.ä.  
Das Teilzeitstudium ist kein Abend- oder Wochenendstu-
dium. Für Berufstätige kommt dieses Angebot jedoch in 
Frage, wenn sie ihre Arbeitszeiten flexibel einteilen und 
mit den Lehrveranstaltungen an der Universität vereinba-
ren können. 
Grundsätzlich steht das neue Angebot allen Studieninte-
ressierten und allen bereits an der Technischen Fakultät 
eingeschriebenen Studierenden offen.  
Ausländische Studierende, die für ihr Studium an der FAU 
ein Visum für Studienzwecke benötigen, müssen sich bei 
Interesse an einem Teilzeitstudium vorab mit der zustän-
digen Ausländerbehörde in Verbindung setzen, da die 
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken in der Regel nur 
für ein Vollzeitstudium erteilt wird. 

Wie ist das Studium aufgebaut? 

Das Teilzeitstudium sieht eine Reduzierung der vorgese-
henen Studienleistungen pro Semester vor. Die Regelstu-
dienzeit im Teilzeit-Masterstudium wird von 4 Semestern 

auf 8 Semester verlängert, die Regelstudium im Teilzeit-
Bachelorstudium beträgt 12 Semester statt 6 Semester.  
Im Teilzeitstudium können pro Studienjahr maximal 5 
ECTS mehr erworben werden als der reguläre Studienver-
laufsplan vorsieht. Im Studienjahr, in dem die Bachelor- 
bzw. Masterarbeit abgegeben wird, können Module im 
Umfang von maximal 10 ECTS-Punkten über den vorge-
sehenen Umfang hinaus belegt werden. Eine Überschrei-
tung der ECTS-Punktezahl um 5 ECTS-Punkte ist einmalig 
zulässig. Im Übrigen erfolgt bei einer Überschreitung eine 
entsprechende Anrechnung von Fachsemestern. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss 
auf schriftlichen Antrag Ausnahmen genehmigen. Der 
Antrag muss vor dem jeweiligen Prüfungsantritt gestellt 
werden.  

Wann ist ein Wechsel zwischen den Varianten Vollzeit-
studium und Teilzeitstudium möglich?  

Ein Wechsel vom Vollzeit- in den Teilzeitstudiengang ist 
in den Bachelorstudiengängen jeweils zum Wintersemes-
ter, in den Masterstudiengängen einmal pro Studienjahr 
möglich. Es wird empfohlen, vor dem Wechsel eine Studi-
enberatung in Anspruch zu nehmen.  

Ein Wechsel in den Teilzeitstudiengang ist nach dem 5. 
Semester im Bachelorstudium, bzw. nach dem 3. Semes-
ter im Masterstudium nur in begründeten Ausnahmefäl-
len zulässig. Die Entscheidung trifft der Prüfungs-
ausschuss.  

Ein Wechsel vom Teilzeit- in den Vollzeitstudiengang ist 
im Bachelorstudiengang nach dem 2., 4., 6., 8. und 10. 
Fachsemester, im Masterstudiengang nach jedem Fach-
semester möglich.  

Weitere Infos dazu finden Sie in der Allgemeinen Prü-
fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
an der Technischen Fakultät der FAU (ABMPO/TF) [1].  

Welche Bachelorstudiengänge der Technischen Fakul-
tät werden in Teilzeit angeboten? 

Ab dem Wintersemester 2024/25 wird an der Techni-
schen Fakultät der FAU ein Teilzeitstudium in folgenden 
Bachelorstudiengängen angeboten: 

Artificial Intelligence (B.Sc.) 

Informatik (B.Sc.) 

https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen/tech/#allg-po-ba-ma


    
 
 

 

Welche Masterstudiengänge der Technischen Fakultät 
werden in Teilzeit angeboten? 

Artificial Intelligence (M.Sc.) 

Autonomy Technologies (M.Sc.) 

Berufspädagogik Technik (M.Sc.) 

Chemie- und Bioingenieurwesen (M.Sc.) 

Chemical Engineering - Nachhaltige Chemische 
Technologien (M.Sc.) 

Clean Energy Processes (M.Sc.) 

Communications and Multimedia Engineering (M.Sc.) 

Elektromobilität – ACES (M.Sc.) 

Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik 
(M.Sc.)  

Energietechnik (M.Sc.) 

Informatik (M.Sc.) 

Information and Communication Technology (M.Sc.) 

Life Science Engineering (M.Sc.) 

Maschinenbau (M.Sc.) 

Mechatronik (M.Sc.) 

Medizintechnik (M.Sc.) 

 

Die entsprechenden Studienpläne für das Teilzeitstudium 
finden Sie in den jeweiligen Fachprüfungsordnungen der 
Studiengänge [2] und auf den Webseiten der beteiligten 
Fächer [3].   

Was ist bei einem Wechsel von Voll- auf Teilzeit und 
umgekehrt zu beachten? 

Wer einen Wechsel von Voll- auf Teilzeit plant, sollte sich 
vorab bei der jeweiligen Studienfachberatung [4] oder 
der Zentralen Studienberatung (ZSB) [5] informieren.  
Die Festlegung des Studientyps erfolgt bei der Einschrei-
bung, nicht schon bei der Bewerbung um einen Studien-
platz.  

Was ist bei einer Förderung durch BAföG zu beach-
ten? 

Während des Teilzeitstudiums ist eine BAföG-Förderung 
durch gesetzliche Bestimmungen leider ausgeschlossen.  

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Bei Fragen zum Teilzeitstudium, insbesondere zum Wech-
sel zwischen Voll- und Teilzeit und zur individuellen Stu-
dienplanung können Sie sich an die Studienfachberatung 
[4] oder die Zentrale Studienberatung (ZSB) [5] wenden. 
Die Adressen und Sprechzeiten finden Sie über die unten 
angegebenen Links. 
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Weitere Informationen: 

[1]  https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen/tech/#allg-po-ba-ma 
 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Technischen Fakultät der FAU – ABMPO/TF  
 

[2]  https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen/tech/ 
   Fachprüfungsordnungen der Studiengänge der Technischen Fakultät  

[3]  https://www.tf.fau.de/studium/studiengaenge/  Studiengänge der Technischen Fakultät  

[4] https://www.tf.fau.de/studium/beratung/studienberatung/  
  Studien-Service-Center (SSCs) / Studienfachberatende an der Technischen Fakultät 

[5] https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/studienberatung/ 
    Zentrale Studienberatung der FAU (ZSB) 
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